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Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Soziales, Jugend & Integration 
 
Ressort 208 - Kinder, Jugend und Familie 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Norbert Korte 
563 25 41 
563 81 37 
Norbert.Korte@stadt.wuppertal.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorlage 
 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

16.02.2010 
 
VO/0193/10 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

04.03.2010 Jugendhilfeausschuss Entscheidung 
 

Öffentliche Anerkennung der Wuppertaler Stadtmission als Träger der freien Jugendhilfe 

 
Grund der Vorlage 

Antrag der Wuppertaler Stadtmission e.V. vom 12.06.08 
 

Beschlussvorschlag 

Die Wuppertaler Stadtmission e.V. wird gemäß § 75 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) i.V. 
m. § 25 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes NRW 
(AG – KJHG) NRW) als Träger der freien Jugendhilfe öffentlich anerkannt. 

 
Unterschrift 
 
 
Dr. Kühn 
 
 
Begründung 

Die Wuppertaler Stadtmission hat bereits mit Datum vom 12.06.08 die Anerkennung als 
Träger der freien Jugendhilfe beantragt. In der Satzung der Wuppertaler Stadtmission, die 
bereits vor fast 90 Jahren gegründet wurde und auch schon seit langem auf dem Gebiet der 
Kinder- und Jugendhilfe tätig ist, fehlte jedoch ein entsprechender Hinweis. Eine Aner-
kennung war deshalb aus formalrechtlichen Gründen nicht möglich. 
 
Die Satzung wurde zwischenzeitlich überarbeitet und in das Vereinsregister eingetragen. 
 
Die Wuppertaler Stadtmission konzentriert sich mit ihrer Arbeit auf Menschen, die am Rand 
der Gesellschaft stehen. Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt und betreut die 
Stadtmission insbesondere Kinder aus einem sozialschwachen Umfeld. 
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Vorsitzender der Wuppertaler Stadtmission ist Herr Thomas Krämer, Leiterin Frau Renate 
Görler. 
 
Die Arbeitsgruppe des Jugendhilfeausschusses „Anerkennung als Träger der freien Jugend-
hilfe“ befürwortet eine Anerkennung. 
 

Anlagen 

01 – Antrag auf Anerkennung 
02 – Auszug aus der Vereinssatzung 
03 – Auszug aus dem Vereinsregister 


